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@ Veroffentlicht am 22.02.1995

Rechtssatz

Das Ergebnis einer Untersuchung der Atemluft gilt als Feststellung des Grades der Alkoholeinwirkung so lange eine
Bestimmung des Blutalkoholgehaltes nichts anderes ergibt. Dabei ist es auch grundsatzlich ohne Relevanz, ob sich der
Betroffene von sich aus zu dieser Untersuchung begeben hat oder hiezu (gemaR 8 5 Abs 4b StVO) vorgefihrt wurde
(VWGH vom 17.1.1990, Zahl: 89/03/0161). Die Verwertbarkeit einer Blutuntersuchung unterliegt daher - analog einem
erzielten Alkomatenergebnis - der Beweiswirdigung. Demnach ist zur Feststellung des Alkoholisierungsgrades das
Ergebnis einer Blutuntersuchung von Gesetzes wegen einem Alkomatenergebnis lediglich unter der Voraussetzung
vorzuziehen, dafR hinsichtlich des Zustandekommens der Blutuntersuchung bzw deren Verwertbarkeit keinerlei

Bedenken bestehen.

Quelle: Unabhangige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/entscheidung/97125
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Kärnten 1995/02/22 KUVS-K1-20/5/95
	JUSLINE Entscheidung


